
 

  

 

Interventionshilfe bei Eskalationen 
 

Eskalationsstufe Erwachsene Kinder/Jugendliche 

Stufe 1 Streit, Unstimmigkeiten, üble 
Nachrede 
 

streiten, hänseln, ausgrenzen 

Massnahmen Gespräche führen, schlichten 
 

Gespräche führen, schlichten 

Zuständigkeit ▪ Technischer Leiter Aktive 
▪ Anwesende J+S Leiter, 

Vorstandsmitglieder oder 
andere Funktionäre 

▪ Technischer Leiter 
Nachwuchsschwingen 

▪ Anwesende J+S Leiter, 
Vorstandsmitglieder oder 
andere Funktionäre 

Stufe 2 Schlägerei, Mobbing, Diebstahl, 
Sachbeschädigung, vulgäre 
und/oder rassistische Sprache, 
Drogen- oder Dopingkonsum, 
Computercrash oder Datenverlust 
 

Schlägerei, Mobbing, Diebstahl, 
Sachbeschädigung, Erpressung 
vulgäre und/oder rassistische 
Sprache, Drogen- oder Doping-
konsum 

Massnahmen Gespräche führen, Sachverhalt 
klären 
 

Gespräche führen, Sachverhalt 
klären, Information an die Eltern 

Zuständigkeit ▪ Verantwortlicher 
Krisenstab  

            (Vereinspräsident) 

▪ evtl. Fachperson 
 

▪ Technischer Leiter 

Nachwuchsschwingen 

▪ Verantwortlicher 
Krisenstab  

             (Vereinspräsident) 

▪ evtl. Fachperson  
 

Stufe 3 Mehrfachkonflikte, Erpressung, 
Körperverletzung, sexuelle 
Belästigung/Vergehen, Cyber-
Mobbing, grobe Sachbeschädi-
gung, wiederholter Diebstahl, 
Drogendealer, Unerwarteter 
Ausfall von Führungspersonen, 
markante Führungsfehler, 
Unfälle/Todesfälle, Vermisst-
meldung, Zerstörung Infrastruktur 
 

Mehrfachkonflikte, Körperver-
letzung, sexuelle Belästigung/ 
Vergehen, Cyber-Mobbing, grobe 
Sachbeschädigung, wiederholter 
Diebstahl, Drogendealer, Unfälle/-
Todesfälle, Vermisstmeldung 

Massnahmen Einberufung Krisenstab zwingend 
sofern Sachverhalt klar: Gemäss 
gesetzlicher Vorgaben Blaulicht-
organisationen aufbieten 
(Polizei, Feuerwehr, Rettungs-
dienst), weitere Fachstellen. 

Einberufung Krisenstab zwingend, 
Information an Eltern sofern Sach-
verhalt klar: Gemäss gesetzlicher 
Vorgaben Blaulichtorganisationen 
aufbieten (Polizei, Feuerwehr, 
Rettungsdienst), weitere Fach-
stellen. 
 

Zuständigkeit ▪ Verantwortlicher 
Krisenstab  

            (Vereinspräsident) 

▪ evtl. Fachperson 

▪ Polizei 117 

▪ Verantwortlicher 
Krisenstab  

            (Vereinspräsident) 

▪ evtl. Fachperson 

▪ Polizei 117 

 

 

 

 



 

  

Information an Betroffene 
- Informierung der Eltern oder des Vormundes 
 
- Die Informierung findet anhand eines persönlichen 

Gesprächs statt 
 
- Die Informierung erfolgt sorgsam, offen und evtl. 

mit Fachpersonen 
 
- Die Betroffenen werden ausschliesslich durch den 

Vereinspräsidenten oder durch dessen Stv. 
informiert 

                                                Ablauf und Zuständigkeiten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ereignis 

(vgl. Interventionshilfe) 

Verantwortliche gemäss Interventionshilfe 

bestimmen das Vorgehen 

 

Adrian Oertig 079 / 458 07 68 

Information und Beizug Vereinspräsident*in 

            

             Allenfalls ist der Krisenstab einzuberufen 

 

Wer Informiert? 

Die Betroffenen: Präsident Adrian Oertig 079 / 458 07 68 

Die Medien: Medienchef Matthias Dörig 078 / 652 57 43 

Verarbeitung im Verein 

-       Vorstandssitzung einberufen 

-       Wenn nötig Ausserordentliche Generalversammlung einberufen  

        (Hinweis: keine Informationen nach aussen weitergeben) 

- Information der Vereinsmitglieder erfolgt durch die Pressemitteilung,     

         oder durch einen Mitgliederbrief 

- Massnahmen für Ereignisverarbeitung treffen (Sensibilisierung der  

         Funktionäre, Aufarbeitung evtl. mit Fachpersonen 

Krisenstab unseres Vereins 

 

Präsident 

Adrian Oertig 079 / 458 07 68 

 

Sport-verein-t Verantwortlicher 

Tobias Riget 078 / 776 65 91 

 

Mitglied 

Jean-Claude Leuba 079 / 282 84 85 

 

Vorstand 

Michelle Kempf 079 / 955 32 20 

 

Je nach Situation weitere Fachpersonen beiziehen 

Medieninformation 
- Mediensprecher/-in (In der Regel Medienchef/-

in oder Vereinspräsident 
 
- Es informieren ausschliesslich Personen des 

Krisenstabs (keine Verbandsmitglieder) 
 
- Die Informierung der Medien erfolgt anhand 

einer schriftlichen Erklärung (schriftlicher 
Beweis) 

 
-     Anfragen der Presse auf offizielle  
      Medienmitteilung verweisen 



 

  

 

 

Adressen Krisenstab 
 

Präsident                        Adrian Oertig Mürtschenstr.9 8638 Goldingen                   079 458 07 68  

 

Sport-verein-t                 Tobias Riget Eichen 1184 8718 Schänis                           078 / 776 65 91 

Verantwortlicher     

 

Medienchef/-in               Matthias Dörig Rietstrasse 14 8640 Rapperswil                078 / 652 57 43 

 

Vorstand                        Michelle Kempf Zelgstrasse 18 8739 Rieden                     079 / 955 32 20 

 

Fachstellen                    Kinderschutzzentrum St. Gallen                                         071 / 243 78 02 

                                        Regionales Beratungszentrum Rapperswil                        055 / 225 76 00 

                                        Kinder- und Jugendnotruf St. Gallen                                  071 / 243 77 77 

                                        Pro Juventute Beratungstelefon für Jugendleiter und        058 / 618 80 80 

                                        Vereinsverantwortliche 

                                        Kinder- und Jugendhilfe                                                                        147 

                                        Polizei                                                                                                    117 

                                        INTEGRITY – Swiss Olympic                                             031 / 359 72 00 

                                                                                                                               

 
 

https://swissolympic.eqs-integrity.org/

